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Gemeinderat 
 

07.12.2021 

Protokoll 
 

über die Sitzung des GEMEINDERATES der Stadt Waidhofen an der Thaya am 
Donnerstag, den 7. Dezember 2021 um 19.00 Uhr im Stadtsaal. 
 
 Anwesende: Bgm. Josef RAMHARTER (ÖVP) 
  
 die Stadträte: Marlene-Eva BÖHM-LAUTER (ÖVP) – ab Punkt 4 
  Eduard HIESS (ÖVP) 
  Mag. Thomas LEBERSORGER (ÖVP) 
  Markus LOYDOLT (ÖVP) 
  Ingeborg ÖSTERREICHER (FPÖ) 
  LR Gottfried WALDHÄUSL (FPÖ) 
  Herbert HÖPFL (GRÜNE) 
 
 die Gemeinderäte: Anja GASTINGER (ÖVP) 
  DI Bernhard LÖSCHER (ÖVP) 
  Salfo NIKIEMA (ÖVP) 
  Gerald POPP (ÖVP) 
  Kurt SCHEIDL (ÖVP) 
  Ing. Johannes STUMVOLL (ÖVP) 
  Astrid WISGRILL (ÖVP) 
  Erwin BURGGRAF (FPÖ) 
  Michael FRANZ (FPÖ) 
  GR Anton PANY (FPÖ) 
  Ing. Jürgen SCHMIDT (FPÖ) 
  Heidelinde BLUMBERGER (GRÜNE) 
  Rainer CHRIST (GRÜNE) – ab Punkt 1 
  Laura OZLBERGER (GRÜNE) 
  Patrik NEUWIRTH (SPÖ) 
  Franz PFABIGAN (SPÖ) 
  Thomas PFABIGAN (SPÖ) 
  Karin GRABNER (Fraktionslos) 
 
Entschuldigt:   Vzbgm. NR Ing. Martin LITSCHAUER (GRÜNE) 
  Marlene-Eva BÖHM-LAUTER (ÖVP) – bis Punkt 3 
  Josef ZIMMERMANN (ÖVP) 
  Erich EGGENWEBER (GRÜNE) 
 
Nicht entschuldigt:  Rainer CHRIST (GRÜNE) – bei DA 
 
die Schriftführer: StA.Dir. Mag. Rudolf POLT 
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Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 
Die Sitzung ist öffentlich. 
 
Sämtliche Mitglieder des Gemeinderates wurden nachweislich mit der Einladung des 
Bürgermeisters vom 02.12.2021 unter Angabe der Beratungsgegenstände von dieser 
Sitzung verständigt. Die Tagesordnung wurde am 02.12.2021 an der Amtstafel 
angeschlagen. 
 
Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.d.g.F: 
StR Mag. Thomas LEBERSORGER bringt vor Beginn der Gemeinderatssitzung 
schriftlich den als Beilage A diesem Protokoll angeschlossenen und mit einer 
Begründung versehenen Dringlichkeitsantrag ein: 
 
„Personalangelegenheiten 
a) Dienstverhältnisse auf unbestimmte Zeit 

ac) Personalnummer 250, Änderung des Beschäftigungsausmaßes“ 
 
ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Bgm. Josef RAMHARTER gibt bekannt, dass diese Angelegenheit als 
Punkt 21 ac) der Tagesordnung behandelt wird. 
 
 
Beginn der Sitzung: 19.00 Uhr 
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Die Tagesordnung lautet: 
 

Öffentlicher Teil: 

1) Entscheidung über Einwendungen gegen das Protokoll über die Sitzung des 
Gemeinderates vom 20. Oktober 2021. 

2) Voranschlags- und Haushaltsbeschlussentwurf der Stadtgemeinde Waidhofen an 
der Thaya für das Rechnungsjahr 2022 einschließlich des Dienstpostenplanes und 
der mittelfristige Finanzplan 2022 – 2026 

3) Voranschlagsentwurf der „Stiftung Bürgerspital Waidhofen an der Thaya“ für das 
Rechnungsjahr 2022 

4) Jährliche Zuweisung an Rücklagen (Erneuerungs- u. Reparaturrücklagen) 

5) Aufnahme von Darlehen 

6) Grundstücksangelegenheiten - Grundabtretung einer Teilfläche des Grundstücks 
Nr. 1106/7, EZ 421, KG 21194 Waidhofen an der Thaya, ins Öffentliche Gut 

7) Heizkostenzuschuss 2021 – 2022 

8) Beitritt ECO Thayaland (E-Carsharing) 

9) Subventionen Soziales – Frauenberatung Waldviertel 

10) Subventionen Kulturschaffende und Musikvereine 
a) Big Band Waidhofen an der Thaya – Basisförderung und Leiterförderung 
b) Gesang- und Musikverein 
c) Blasorchester Waidhofen an der Thaya Basisförderung 
d) Privilegiertes, Uniformiertes und Bewaffnetes Bürgerkorps zu Waidhofen an 

der Thaya 
e) 70 Jahre Blasorchester Waidhofen an der Thaya 
f) Museums-Lokalbahn Verein Zwettl 
g) Verein Waidhofen.Sozial.Aktiv. 

11) Museumsverein Waidhofen an der Thaya - Ersatz der Personalkosten 2021 

12) Übernahme der Stadtsaalkosten für die Veranstaltung „150 Jahre Feuerwehr 
Waidhofen an der Thaya“ am 09.10.2021 

13) Übernahme der Stadtsaalkosten für die Veranstaltung „Andy Marek – Kabarett & 
Musik im Stadtpark“ am 25.07.2021 

14) Teilnahme am EU-Förderprogramm Region LEADER Thayaland 2023-2029 

15) Subvention Wirtschaftsverein Pro-Waidhofen 

16) Sportsubventionen 
a) Union Handball-Club Waidhofen an der Thaya 
b) 1.Dartclub Waidhofen an der Thaya 
c) Jugendsport 
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d) Hobbysportclub Altwaidhofen 
e) Teilnahme von Sportakrobaten an Junioren Weltmeisterschaft in Genf 

17) Feuerwehrangelegenheiten 
a) Freiwillige Feuerwehr Waidhofen an der Thaya – Beteiligung der 

Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya an den Anschaffungskosten einer 
Drehleiter 23-12 (DLK) durch die Freiwillige Feuerwehr Waidhofen an der 
Thaya 

b) Freiwillige Feuerwehr Waidhofen an der Thaya – Gewährung einer Subvention 
für die Grundausstattung zur Gründung und Ausbildung einer 
Feuerwehrjugend 

c) Richtlinien der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya über die Gewährung 
von Subventionen an Freiwillige Feuerwehren – Gewährung weiterer 
Subventionen 

18) Subventionen an Dorferneuerungsvereine 
a) Kostenersätze für Grünraumpflege und Mäharbeiten 
b) Götzles – Gläserspüler für das Gemeinschaftshaus 

19) Präsentation des „GEMEINDE. UMWELT. BERICHT. 2021“ durch die 
Umweltgemeinderätin Laura OZLBERGER 

 

Nichtöffentlicher Teil: 

20) Verleihung eines Kulturehrenzeichens 

21) Personalangelegenheiten 
a) Dienstverhältnisse auf unbestimmte Zeit 

aa) Personalnummer 4037, Abschluss einer Vereinbarung über 
Altersteilzeit 

ab) Personalnummer 278, Anstellung als Verwaltungsbedienstete 
ac) Personalnummer 250, Änderung des Beschäftigungsausmaßes 

b) Sonstiges 
ba) Personalnummer 262, Entscheidung über den Ersatz der 

Ausbildungskosten 
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…………………………….………………………………..……..……………….……………….……….…. 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

07.12.2021 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 1 der Tagesordnung 

Entscheidung über Einwendungen gegen das Protokoll über die Sitzung des Ge-
meinderates vom 20. Oktober 2021 

Der Vorsitzende stellt fest, dass gegen das Sitzungsprotokoll keine Einwände erhoben 
wurden. 

Das Sitzungsprotokoll gilt daher als genehmigt. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

07.12.2021 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 2 der Tagesordnung 

Voranschlags- und Haushaushaltsbeschlussentwurf der Stadtgemeinde Waidhofen 
an der Thaya für das Rechnungsjahr 2022 einschließlich des Dienstpostenplanes und 
des mittelfristigen Finanzplanes 2023 – 2026 

SACHVERHALT: 
StR. Mag. Thomas Lebersorger berichtet über den vorliegenden Voranschlags- und Haus-
haushaltsbeschlussentwurf der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya für das Rechnungs-
jahr 2022 einschließlich des Dienstpostenplanes und des mittelfristigen Finanzplanes 2023 – 
2026. 

Der Entwurf des Voranschlags 2022 wurde unter Zugrundelegung der neuen VRV 2015 er-
stellt und beinhaltet den Ergebnis- und Finanzierungshaushalt mit folgenden Summen: 

 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (interne Vergütungen enthalten) 

 Erträge EUR 17.207.900,00 
 Aufwendungen EUR 17.504.200,00 
 Nettoergebnis vor Rücklagenbeweg. EUR      -296.300,00 
 Rücklagenentnahmen EUR 793.500,00 
 Rücklagenzuweisung EUR 3.441.100,00 

 Nettoergebnis nach Rücklagenbeweg. EUR -2.943.900,00 

 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (interne Vergütungen enthalten) 

 Einzahlungen operative Gebarung EUR 16.441.900,00 
 Auszahlungen operative Gebarung EUR 15.308.600,00 
 Einzahlung investive Gebarung EUR 3.123.100,00 
 Auszahlung investive Gebarung EUR 8.029.600,00 
 Aufnahme Finanzschulden EUR 5.759.800,00 
 Tilgung Finanzschulden EUR 2.744.800,00 

 Geldfluss EUR -758.200,00 

Der Entwurf des Voranschlages der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya für das Rech-
nungsjahr 2022 einschließlich des Dienstpostenplanes und der mittelfristige Finanzplan 2023 
– 2026 lag durch zwei Wochen in der Zeit vom 19.11.2021 bis 03.12.2021 während der Amts-
stunden beim Gemeindeamt zur öffentlichen Einsichtnahme, coronabedingt nur nach telefo-
nischer Terminvereinbarung, auf. 

Auf Grund der derzeit außergewöhnlichen Verhältnisse (einschränkende Maßnahmen des 
täglichen Lebens der Allgemeinheit nach dem Epidemiegesetz 1950) stellte die Stadtge-
meinde Waidhofen an der Thaya den Voranschlag 2022 und den Mittelfristigen Finanzplan 
2023 bis 2026 als Download auf der Website www.waidhofen-thaya.at zur Verfügung. 
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Während dieser Zeit konnten Stellungnahmen dazu beim Gemeindeamt schriftlich einge-
bracht werden. 

Innerhalb der Auflagefrist wurden keine schriftlichen Stellungnahmen von Gemeindemitglie-
dern eingebracht. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 24.11.2021 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 01.12.2021 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 01.12.2021 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

H A U S H A L T S B E S C H L U S S 

der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 

Der Voranschlags- und Haushaushaltsbeschlussentwurf der Stadtgemeinde Waidhofen an 
der Thaya für das Rechnungsjahr 2022 einschließlich des Dienstpostenplanes und des mit-
telfristigen Finanzplanes 2023 – 2026 wird wie folgt genehmigt: 

1. 

Als Grundlage der Gebarung des Gemeindehaushaltes im Haushaltsjahr 2022 werden bei 
den einzelnen Voranschlagstellen die vorgesehenen Werte des Ergebnis- und Finanzie-
rungshaushaltes festgesetzt und ergeben diese folgenden Schlusssummen: 
 

 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (interne Vergütungen enthalten) 

 Erträge EUR 17.207.900,00 
 Aufwendungen EUR 17.504.200,00 
 Nettoergebnis vor Rücklagenbeweg. EUR      -296.300,00 
 Rücklagenentnahmen EUR 793.500,00 
 Rücklagenzuweisung EUR 3.441.100,00 

 Nettoergebnis nach Rücklagenbeweg. EUR -2.943.900,00 

 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (interne Vergütungen enthalten) 

 Einzahlungen operative Gebarung EUR 16.441.900,00 
 Auszahlungen operative Gebarung EUR 15.308.600,00 
 Einzahlung investive Gebarung EUR 3.123.100,00 
 Auszahlung investive Gebarung EUR 8.029.600,00 
 Aufnahme Finanzschulden EUR 5.759.800,00 
 Tilgung Finanzschulden EUR 2.744.800,00 

 Geldfluss EUR -758.200,00 

2. 
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Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Darlehen, die im Rahmen der investiven Gebarung 
aufgenommen werden, wird mit EUR 5.759.800,00 festgesetzt. Darlehen dürfen, soweit eine 
Genehmigung gemäß § 90 NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000 i.d.d.g.F., erforderlich 
ist, erst nach Einholung der Genehmigung aufgenommen werden und sind ausschließlich für 
Investitionszwecke zu verwenden. Der Gesamtbetrag der Zahlungsverpflichtungen aus Lea-
singverträgen beträgt im Haushaltsjahr EUR 4.100,00. 

Die Aufnahme eines Darlehens sowie die Übernahme einer Bürgschaft oder einer sonstigen 
Haftung bedarf gemäß § 90 Abs. 2 NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl.1000 i.d.d.g.F., keiner 
Genehmigung, wenn der Wert 3 % der Summe der Erträge des Ergebnisvoranschlages des 
Haushaltsjahres nicht übersteigt. Überschreitet der Gesamtwert aller in einem Haushaltsjahr 
getätigten Maßnahmen 10 % der Summe der Erträge des Ergebnisvoranschlages des Haus-
haltsjahres, bedarf jede weitere Maßnahme in diesem Haushaltsjahr – unabhängig vom Wert 
der Einzelmaßnahme – einer Genehmigung. 

 3 % der Summe der Erträge des 
 Ergebnisvoranschlages des Haushaltsjahres sind EUR 516.237,00. 

 10 % der Summe der Erträge des 
 Ergebnisvoranschlages des Haushaltsjahres sind EUR 1.720.790,00. 

Die Darlehen dürfen nur insoweit und nicht eher in Anspruch genommen werden, als dies zur 
wirtschaftlichen und sparsamen Durchführung der veranschlagten Projekte notwendig ist. 

3. 

Der Bürgermeister wird ermächtigt, bei verspätetem Einlangen der veranschlagten Einnah-
men zur rechtzeitigen Leistung von veranschlagten Ausgaben des ordentlichen Haushaltes 
bei unabweisbarem Bedarf Kassenkredite bis zum Höchstbetrag von EUR 1.720.790,00 auf 
zunehmen. 

4. 

Die Ausgabenansätze des Voranschlages für Investitionen und Instandhaltungen bleiben bis 
zum Feststehen der Einnahmenentwicklung im Haushaltsjahr 2022 mit 20 % gesperrt. Aus-
genommen sind die Personalkosten, der Darlehensdienst und die anfallenden Betriebskos-
ten. Ausgaben dürfen, mit Ausnahme bei den oben angeführten Ansätzen, nur bis zu einer 
Höhe von 80 % der jeweiligen Voranschlagsstelle getätigt werden. 

Eine Aufhebung der Ausgabensperre, im Einzelfall oder generell, kann nach der sich aus der 
NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000 i.d.d.g.F., ergebenden Zuständigkeit vom Stadtrat 
oder vom Gemeinderat vorgenommen werden. 

Bei Haushaltsansätzen bis EUR 3.000,00 ist die Ausgabensperre nicht anzuwenden. 

Die Ausgaben dürfen unter Beachtung des 1. Absatzes nur bis zu jener Höhe getätigt werden, 
die im Voranschlag vorgesehen sind. Die allfällige Erzielung nicht oder niedriger veranschlag-
ter Einnahmen (z. B. Subventionen) bewirkt keine automatische Aufstockung des Ausgaben-
kredites und berechtigt die kreditführende Stelle nicht zu erhöhten Ausgaben. 

 

Gemäß § 72 Abs. 9 NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000 i.d.d.g.F., dürfen Vorhaben, die 
als Einzelnachweis im Investitionsnachweis auszuführen sind, erst dann begonnen werden, 

36477



wenn der Eingang der hiefür vorgesehenen Mittelaufbringung gesichert ist, sowie alle erfor-
derlichen aufsichtsbehördlichen Genehmigungen nach § 90 vorliegen oder das Vorhaben und 
dessen Folgekosten im mittelfristigen Finanzplan dargestellt ist. 

5. 

Die Besetzung von Dienstposten der Gemeinde, ihrer Anstalten und Betriebe darf ebenso 
wie die Besoldung der Bediensteten nur nach dem Voranschlag 2022 beigeschlossenen 
Dienstpostenplan erfolgen. 

6. 

Gemäß § 16 der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung – VRV 2015, BGBl. II 
Nr. 313/2015 i.d.d.g.F. sind auftretende Unterschiede zwischen Ergebnisvoranschlagswerten 
und den tatsächlichen Aufwendungen und Erträgen und zwischen den Finanzierungsvoran-
schlagswerten und den tatsächlichen Ein- und Auszahlungen nur dann zu erläutern, wenn 
der Unterschiedsbetrag bei der jeweiligen Voranschlagsstelle mehr als 50 % beträgt. Unter-
schiedsbeträge bis zu einer Summe von EUR 36.400,00 bleiben hierbei unberücksichtigt. 

7. 

Die zweckgebundenen Haushaltsrücklagen, die für die Erneuerung von Fahrzeugen, für 
Amtsausstattung (EDV) und für die Reparatur von Gemeindehäusern vorgesehen sind, wer-
den gemäß den budgetierten Voranschlags-Werten zugeführt. 

8. 

Stellungnahmen zum Voranschlag für das Haushaltsjahr 2022 wurden nicht abgegeben. 

9. 

Die Kerndaten des Vorberichtes gemäß § 3 NÖ Gemeindehaushaltsverordnung stellen sich 
wie folgt dar: 
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2018 2019 2020 2021 2022

Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 5642 5530 5454 5363 5316

Haushaltspotential (jährlich) € 200.487,58 -€ 1.896.700,00 -€ 231.300,00

Haushaltspotential (Endbestand kumuliert) € 246.226,98 -€ 2.025.600,00 € 0,00

Nettoergebnis -€ 1.837.500,00 -€ 296.300,00

Nettoergebnis nach Zuweisung und 

Entnahmen von Haushaltsrücklagen
€ 257.249,50 -€ 1.966.400,00 -€ 2.943.900,00

Rücklagen mit und ohne Zahlungsreserven € 2.401.119,36 € 2.259.800,00 € 3.286.231,00 € 3.470.600,00 € 6.065.900,00

Schuldenstand (Stand zum 31.12.) € 9.150.890,76 € 9.193.500,00 € 8.999.041,00 € 11.115.400,00 € 12.665.500,00

Haftungen € 12.150,77 € 4.185,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Finanzkraft für die Umlagenberechnung € 8.056.269,41 € 8.387.003,65 € 8.492.476,31 € 7.642.496,33 € 8.406.011,71

VORBERICHT gemäß § 3 NÖ GHVO

Entwicklung
Rechnungsabschluss Voranschlag
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2018 2019 2020 2021 2022

Grundsteuer A (Land- u. Forstwirt.) 18.143,55 20.714,83 18.845,74 17.700,00 19.100,00

Grundsteuer B (Grundvermögen) 547.192,21 543.537,54 693.479,96 542.000,00 548.000,00

Kommunalsteuer 2.984.987,50 3.037.518,31 2.770.050,70 2.800.000,00 2.919.000,00

Lustbarkeitsabgabe 35.209,74 31.067,84 6.819,68 9.500,00 18.600,00

Hundeabgabe 10.012,32 10.357,32 10.677,32 10.000,00 11.000,00

Gebrauchsabgabe 106.545,47 104.388,90 104.645,89 105.000,00 105.000,00

Abstellplatzausgleichsabgabe 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00

Aufschließungsabgabe 305.883,42 69.268,30 115.106,09 100.000,00 210.000,00

Verwaltungsabgaben 35.926,33 39.829,72 50.324,43 53.700,00 52.000,00

Kommissionsgebühren -53,80 14,50 0,00 200,00 200,00

Nächtigungstaxe 9.350,40 8.870,96 7.962,64 5.000,00 8.000,00

Interessentenbeitrag 107.786,61 106.138,90 111.096,79 108.300,00 108.300,00

Abgabenertragsanteile *, **) 4.549.212,90 4.704.804,35 4.241.601,58 4.055.000,00 4.865.000,00

Summe 8.710.196,65 8.676.511,47 8.130.610,82 7.809.400,00 8.867.200,00

2018 2019 2020 2021 2022

Schulgemeindeverbandsumlagen 628.600,00 652.550,00 622.642,00 666.700,00 663.500,00

Berufsschulerhaltungsbeitrag* 224.430,00 211.500,00 229.320,00 210.000,00 229.000,00

Wohnsitzgemeindebeitrag SHG* 51.587,25 32.936,00 59.730,57 55.000,00 78.000,00

Sozialhilfeumlage*, **) 937.306,36 962.661,84 947.630,13 987.000,00 1.028.000,00

Jugendwohlfahrtsumlage* 127.111,20 137.958,11 139.807,38 150.000,00 196.000,00

Beitrag an Land - Anteil Leasingrate* 152.096,27 207.604,49 205.895,86 203.000,00 206.000,00

sonstige Leasingverpflichtungen 4.080,00 4.080,00 3.960,00 4.100,00 4.100,00

NÖKAS (Zweckaufwand)*, **) 1.531.132,48 1.578.845,41 1.570.568,16 1.672.000,00 1.684.000,00

NÖGUS (Standortbeitrag)* 337.225,86 284.826,16 235.127,41 188.000,00 170.000,00

Summe 3.993.569,42 4.072.962,01 4.014.681,51 4.135.800,00 4.258.600,00

* Anmerkung: Berechungen der Werte für VA 2022 entsprechend den Empfehlungen des Amtes der NÖ Lds.Reg.

Entwicklung
Rechnungsabschluss Voranschlag

Entwicklung der wesentliche Aufwendungen

Entwicklung der wesentlichen Erträge

Entwicklung
Rechnungsabschluss Voranschlag
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ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

07.12.2021 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 3 der Tagesordnung 

Voranschlagsentwurf der „Stiftung Bürgerspital Waidhofen an der Thaya“ für das 
Rechnungsjahr 2022 

SACHVERHALT: 
StR. Mag. Thomas Lebersorger berichtet über den vorliegenden Voranschlagsentwurf der 
„Stiftung Bürgerspital Waidhofen an der Thaya“ für das Rechnungsjahr 2022. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 24.11.2021 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 01.12.2021 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 01.12.2021 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Der Voranschlag 2022 der „Stiftung Bürgerspital Waidhofen an der Thaya“ wird mit folgenden 
Schlusssummen genehmigt: 

 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (interne Vergütungen enthalten) 

 Erträge EUR 63.100,00 
 Aufwendungen EUR 93.000,00 
 Nettoergebnis vor Rücklagenbeweg. EUR        -29.900,00 
 Rücklagenentnahmen EUR 31.700,00 
 Rücklagenzuweisung EUR 8.300,00 

 Nettoergebnis nach Rücklagenbeweg. EUR -6.500,00 

 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (interne Vergütungen enthalten) 

 Einzahlungen operative Gebarung EUR 63.100,00 
 Auszahlungen operative Gebarung EUR 93.000,00 
 Einzahlung investive Gebarung EUR 0,00 
 Auszahlung investive Gebarung EUR 0,00 
 Aufnahme Finanzschulden EUR 0,00 

 Tilgung Finanzschulden EUR 13.300,00 

 Geldfluss EUR -43.200,00 
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ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

07.12.2021 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 4 der Tagesordnung 

Jährliche Zuführung zu Rücklagen (Erneuerungs- u. Reparaturrücklagen) 

SACHVERHALT: 
Im Voranschlag für das Haushaltsjahr 2021 wurden folgende jährlich wiederkehrende Rück-
lagenzuführungen für Erneuerung von Fahrzeugen, Erneuerung von EDV-Ausstattung und 
Erneuerung bzw. Reparatur von Gemeindehäusern budgetiert und wären laut Punkt 7 des 
Haushaltsbeschlusses zum Voranschlag 2021 entsprechend zuzuführen.  

Vermögenskonto Kontobezeichnung Zugang 2020

8/9990934/00001 Essen auf Rädern - Autoankauf
3.700,00

8/9990934/00003 Kulturschlössl - Reparaturrücklage
28.900,00

8/9990934/00006 Rücklage EDV-Ankauf
30.000,00

8/9990934/00007 Ankauf Fahrzeuge, Maschinen
20.000,00

8/9990934/00008 Rücklage Ankauf Bestattungsfahrzeug
10.000,00

8/9990934/00012 Rathaus - Erneuerungs- und Reparaturrücklage
20.500,00

8/9990934/00013 Kindergarten I - Erneuerungs- und Reparaturrücklage
12.100,00

8/9990934/00014 Kindergarten II - Erneuerungs- und Reparaturrücklage
3.700,00

8/9990934/00015 Kindergarten III - Erneuerungs- und Reparaturrücklage
2.500,00

8/9990934/00016 Schießstätte - Erneuerungs- und Reparaturrücklage
400,00

8/9990934/00017 Stadtmuseum M. Schadekgasse - Erneuerungs- und Reparaturrücklage
3.800,00

8/9990934/00018 Stadtmuseum Wiener Straße - Erneuerungs- und Reparaturrücklage
0,00

8/9990934/00019 Lager Hochwasserschutzbauten - Erneuerungs- und Reparaturrücklage
1.100,00

8/9990934/00020 Wirtschaftsbetriebe-Altbestand - Erneuerungs- und Reparaturrücklage
700,00

8/9990934/00021 Freizeitzentrum - Erneuerungs- und Reparaturrücklage
8.000,00

8/9990934/00022 Stadtsaal - Erneuerungs- und Reparaturrücklage
6.900,00

8/9990934/00023 Sporthalle - Erneuerungs- und Reparaturrücklage
6.400,00

8/9990934/00024 Campingplatz - Erneuerungs- und Reparaturrücklage
1.700,00

8/9990934/00025 Schilift - Erneuerungs- und Reparaturrücklage
100,00

8/9990934/00026 DOERN Hollenbach - Erneuerungs- und Reparaturrücklage
2.200,00

8/9990934/00027 DOERN Ulrichschlag - Erneuerungs- und Reparaturrücklage
3.300,00

8/9990934/00028 DOERN Dimling - Erneuerungs- und Reparaturrücklage
200,00

8/9990934/00029 DOERN Götzles - Erneuerungs- und Reparaturrücklage
1.500,00

8/9990934/00030 DOERN Matzles - Erneuerungs- und Reparaturrücklage
200,00

8/9990934/00031 Feuerwehrzeughaus Alt-Waidhofen - Erneuerungs- und Reparaturrücklage
1.100,00

8/9990934/00032 Feuerwehrzeughaus Hollenbach - Erneuerungs- und Reparaturrücklage
100,00

8/9990934/00033 Feuerwehrzeughaus Matzles - Erneuerungs- und Reparaturrücklage
1.000,00

8/9990934/00034 Feuerwehrzeughaus Puch - Erneuerungs- und Reparaturrücklage
100,00

8/9990934/00035 Feuerwehrzeughaus Vestenötting - Erneuerungs- und Reparaturrücklage
3.100,00

8/9990934/00036 Feuerwehrzeughaus Waidhofen/Thaya - Erneuerungs- und Reparaturrücklage
7.500,00

8/9990934/00037 WC-Anlage Ziegengeiststraße - Erneuerungs- und Reparaturrücklage
100,00

180.900,00  
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Auf Grund der finanziell unsicheren Entwicklung im Haushaltsjahr 2021 soll abweichend vom 
ursprünglichen Haushaltsbeschluss bei den aus momentaner Sicht ausreichend dotierten 
Rücklagen die Zuführung im Jahr 2021 wie folgt gekürzt bzw. ausgesetzt werden.  

 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 24.11.2021 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 01.12.2021 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 01.12.2021 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Folgende Zuführungen zu Rücklagen werden im Haushaltsjahr 2021 gebucht und einer 
Zahlungsmittelreserve zugeführt: 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

Rücklagenkonto Kontobezeichnung Aktueller Stand per 
22.11.2021 

Budgetierte Rückla-
genbildung 2021 

Tatsächliche Rückla-
genbildung 2021 

8/9990934/00006 Rücklage EDV-Ankauf € 177.577,78 € 30.000,-- € 0,-- 

8/9990934/00007 Ankauf Fahrzeuge, Maschinen € 496.929,56 € 20.000,-- € 0,-- 

8/9990934/00008 Rücklage Ankauf Bestattungs-
fahrzeug 

€    64.857,17 € 10.000,-- € 5.000,-- 
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Vermögenskonto Kontobezeichnung Zugang 2020

8/9990934/00001 Essen auf Rädern - Autoankauf 3.700,00

8/9990934/00003 Kulturschlössl - Reparaturrücklage 28.900,00

8/9990934/00006 Rücklage EDV-Ankauf 0,00

8/9990934/00007 Ankauf Fahrzeuge, Maschinen 0,00

8/9990934/00008 Rücklage Ankauf Bestattungsfahrzeug 5.000,00

8/9990934/00012 Rathaus - Erneuerungs- und Reparaturrücklage 20.500,00

8/9990934/00013 Kindergarten I - Erneuerungs- und Reparaturrücklage 12.100,00

8/9990934/00014 Kindergarten II - Erneuerungs- und Reparaturrücklage 3.700,00

8/9990934/00015 Kindergarten III - Erneuerungs- und Reparaturrücklage 2.500,00

8/9990934/00016 Schießstätte - Erneuerungs- und Reparaturrücklage 400,00

8/9990934/00017 Stadtmuseum M. Schadekgasse - Erneuerungs- und

Reparaturrücklage 3.800,00

8/9990934/00018 Stadtmuseum Wiener Straße - Erneuerungs- und

Reparaturrücklage 0,00

8/9990934/00019 Lager Hochwasserschutzbauten - Erneuerungs- und

Reparaturrücklage 1.100,00

8/9990934/00020 Wirtschaftsbetriebe-Altbestand - Erneuerungs- und

Reparaturrücklage 700,00

8/9990934/00021 Freizeitzentrum - Erneuerungs- und Reparaturrücklage 8.000,00

8/9990934/00022 Stadtsaal - Erneuerungs- und Reparaturrücklage 6.900,00

8/9990934/00023 Sporthalle - Erneuerungs- und Reparaturrücklage 6.400,00

8/9990934/00024 Campingplatz - Erneuerungs- und Reparaturrücklage 1.700,00

8/9990934/00025 Schilift - Erneuerungs- und Reparaturrücklage 100,00

8/9990934/00026 DOERN Hollenbach - Erneuerungs- und Reparaturrücklage 2.200,00

8/9990934/00027 DOERN Ulrichschlag - Erneuerungs- und Reparaturrücklage 3.300,00

8/9990934/00028 DOERN Dimling - Erneuerungs- und Reparaturrücklage 200,00

8/9990934/00029 DOERN Götzles - Erneuerungs- und Reparaturrücklage 1.500,00

8/9990934/00030 DOERN Matzles - Erneuerungs- und Reparaturrücklage 200,00

8/9990934/00031 Feuerwehrzeughaus Alt-Waidhofen - Erneuerungs- und Reparaturrücklage 1.100,00

8/9990934/00032 Feuerwehrzeughaus Hollenbach - Erneuerungs- und Reparaturrücklage 100,00

8/9990934/00033 Feuerwehrzeughaus Matzles - Erneuerungs- und Reparaturrücklage 1.000,00

8/9990934/00034 Feuerwehrzeughaus Puch - Erneuerungs- und Reparaturrücklage 100,00

8/9990934/00035 Feuerwehrzeughaus Vestenötting - Erneuerungs- und Reparaturrücklage 3.100,00

8/9990934/00036 Feuerwehrzeughaus Waidhofen/Thaya - Erneuerungs- und Reparaturrücklage 7.500,00

8/9990934/00037 WC-Anlage Ziegengeiststraße - Erneuerungs- und Reparaturrücklage 100,00

125.900,00  
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

Datum (07.12.2021) 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 5 der Tagesordnung 

Aufnahme von Darlehen 
a) Feldwege - Asphaltierung 

SACHVERHALT: 
Im Jahr 2021 wurden, wie im Voranschlag 2021 vorgesehen, Ausgaben für die  
Asphaltierung von Feldwegsteilstücken von ca. EUR 100.000,00 getätigt. Zur Finanzierung 
dieses Vorhabens wurde eine Darlehensaufnahme in gleicher Höhe veranschlagt. 

Daher wurde ein Darlehen in der Höhe von EUR 100.000,00 mit einer Laufzeit von 10 Jahren 
und einem variablen Zinssatz mit Bindung an den 6-Monats-Euribor ausgeschrieben. 

Nachstehende Banken wurden zur Angebotslegung eingeladen: 

- Raiffeisenbank Waidhofen a. d. Thaya eGen., 3830 Waidhofen an der Thaya 
- Waldviertler Sparkasse Bank AG, 3830 Waidhofen an der Thaya 
- Volksbank Niederösterreich AG, 3830 Waidhofen an der Thaya 
- BAWAG P.S.K. AG, 1100 Wien 
- HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG, 3100 St. Pölten 
- HYPO OOE Oberösterreichische Landesbank AG, 4010 Linz 

 
Für Bieter, die kulturelle, gesellschaftliche oder soziale Initiativen in der Stadtgemeinde Waid-
hofen an der Thaya unterstützen wird ein Abschlag von 10 Basispunkten auf den angebote-
nen Zinssatz berücksichtigt. 
 
Die anbietenden Banken wurden ersucht, die getätigten Ausgaben zur Unterstützung der ge-
nannten Initiativen bzw. Förderung von Vereinen, deren Vereinsweck in diesem Bereich liegt, 
bekannt zu geben. 
 
Firmenmäßig gefertigte Angebote konnten im verschlossenen Umschlag bis spätestens 
Montag, den 06.12.2021 um 08.30 Uhr bei der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya ein-
gereicht werden. 

Die Volksbank Niederösterreich AG hat mitgeteilt, dass sie diesmal kein Offert legen kann. 

Das Anbot der  Raiffeisenbank Waidhofen a. d. Thaya eGen ist zu spät eingelangt und konnte 
daher nicht berücksichtigt werden. 

Anwesend waren bei der Öffnung: Stadtamtsdirektor Mag. Rudolf Polt, Stadtamtsdirektor-
Stellvertreter AL Norbert Schmied, Markus Erdinger, Regionaldirektor Martin Bogg von der 
Waldviertler Sparkasse Bank AG und Michael Jager von der HYPO NOE Gruppe Bank AG. 
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Die Aufstellung der Gesamtrückzahlungen für die Ausschreibung A – Feldwege – Asphal-
tierung – EUR 100.000,-- ergab folgendes Ergebnis: 

 
Waldviertler Sparkasse Bank AG 
3830 Waidhofen an der Thaya, Hauptplatz 22 

6-Monats-Euribor -0,533 % (12.11.2021), mind. 0,000 % + Aufschlag 0,44 % = 0,44 % 
Zinsberechnung 30/360, Gesamtrückzahlung EUR 102.173,11 
 
BAWAG P.S.K. AG 
1100 Wien, Wiedner Gürtel 11 

6-Monats-Euribor -0,533 % (12.11.2021), mind. 0,000 % + Aufschlag 0,18 % = 0,18 % 
Zinsberechnung 30/360, Gesamtrückzahlung EUR 100.889,-- 
 
 
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 
3100 St. Pölten, Hypogasse 1 

6-Monats-Euribor -0,533 % (12.11.2021), mind. 0,000 % + Aufschlag 0,259 % = 0,259 % 
Zinsberechnung 30/360, Gesamtrückzahlung EUR 101.279,13 
 
 
HYPO OOE Oberösterreichische Landesbank AG 
4010 Linz, Landstrasse 38 

6-Monats-Euribor -0,533 % (12.11.2021), mind. 0,000 % + Aufschlag 0,35 % = 0,35 % 
Zinsberechnung 30/360, Gesamtrückzahlung EUR 101.749,03 
 
Unter der Berücksichtigung des bereits ausgeführten Abschlages von 10 Basispunkten auf 
den angebotenen Zinssatz für Bieter, die kulturelle, gesellschaftliche oder soziale Initiativen 
in der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya unterstützen und auch einen Nachweis dar-
über erbracht haben, ergibt sich folgende Reihung der Angebote: 
 

 Bankinstitut Zinsauf-
schlag lt. An-

bot 

Nach Berücks. 
Abschlag für 

Unterstützungen 

Gesamtkosten bei 
angebotenen Zins-

aufschlag 

1. BAWAG P.S.K. AG 0,18 % 0,18 %          100.889,00 

2. HYPO NOE AG 0,259 % 0,259 % 101.279,13 

3. Waldviertler Spark. AG 0,44 % 0,34 % 102.173,11 

4. HYPO OOE 0,35 % 0,35 % 101.749,03 

 

Chronologie: 

Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 24.11.2021 berichtet. 

Über den gegenständlichen Tagesordnungspunkt wurde in der Sitzung des Stadtrates vom 
01.12.2021 berichtet. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 
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ANTRAG des StR Mag. Thomas LEBERSORGER an den Gemeinderat. 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya beschließt die Aufnahme eines Darlehens in 
der Höhe von EUR 100.000,00 zur Finanzierung des Projekts „Feldwege - Asphaltierung“ 
bei der BAWAG P.S.K AG, zu den Bedingungen des Angebotes vom 30.11.2021, einer va-
riablen Verzinsung mit 0,18 % Aufschlag auf den 6-Monats-Euribor -0,533 % vom 
12.11.2021, mind. 0,000 % 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

Datum (07.12.2021) 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 5 der Tagesordnung 

Aufnahme von Darlehen 
b) WVA Matzles 

SACHVERHALT: 

Zur Finanzierung des Vorhabens „Wasserversorgung Matzles“ ist im Jahr 2021 die Aufnahme 
eines Darlehens in der Gesamthöhe von EUR 612.000,00 erforderlich. 

Daher wurden nachstehende Banken zur Angebotslegung für ein entsprechendes Darlehen 
mit einer Laufzeit von 25 Jahren und in Variante 1 mit einem variablen Zinssatz mit Bindung 
an den 6-Monats-Euribor und in Variante 2 mit einem Fixzinssatz eingeladen: 

- Raiffeisenbank Waidhofen a. d. Thaya eGen., 3830 Waidhofen an der Thaya 
- Waldviertler Sparkasse Bank AG, 3830 Waidhofen an der Thaya 
- Volksbank Niederösterreich AG, 3830 Waidhofen an der Thaya 
- BAWAG P.S.K. AG, 1100 Wien 
- HYPO NOE Gruppe Bank AG, 3100 St. Pölten 
- HYPO OOE Oberösterreichische Landesbank AG, 4010 Linz 

 
Für Bieter, die kulturelle, gesellschaftliche oder soziale Initiativen in der Stadtgemeinde Waid-
hofen an der Thaya unterstützen wird ein Abschlag von 10 Basispunkten auf den angebote-
nen Zinssatz berücksichtigt. 
 
Die anbietenden Banken wurden ersucht, die getätigten Ausgaben zur Unterstützung der ge-
nannten Initiativen bzw. Förderung von Vereinen, deren Vereinsweck in diesem Bereich liegt, 
bekannt zu geben. 
 
Firmenmäßig gefertigte Angebote konnten im verschlossenen Umschlag bis spätestens 
Montag, den 06.12.2021 um 08.30 Uhr bei der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya ein-
gereicht werden. 

Die Waldviertler Sparkasse Bank AG hat nur Variante 1 mit einem variablen Zinssatz an-
geboten. 

Die Volksbank Niederösterreich AG hat nur Variante 2 mit einem fixen Zinssatz angeboten. 

Die BAWAG P.S.K AG, die HYPO NOE und die HYPO OOE haben beide Zinsvarianten 
angeboten, wobei die Fixzinsvarianten nicht ausschreibungskonform sind, da vorzeitige Til-
gungen unzulässig bzw. ohne Mehrkosten nicht möglich sind.  
 
Das Anbot der  Raiffeisenbank Waidhofen a. d. Thaya eGen ist zu spät eingelangt und 
konnte daher nicht berücksichtigt werden. 
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